
Stadtverwaltung Stolpen 

Sitzungs-Beschluss-Vorlage 

Beschlussfassung im Stadtrat am 24.09.2024

Beschluss-Nr. Anzahl der Mitglieder: 16 Ja-Stimmen: 

öffentlich X davon anwesend: Nein-Stimmen: 

nicht öffentlich davon befangen: Stimmenthaltungen: 

1. Bezeichnung der Vorlage: Wirtschaftsplan 2025 für den Kommunalwald

2. Gesetzliche Grundlagen: § 48 Abs. 4 Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) 

3. Beschluss: Der Stadtrat beschließt den vom Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk 
und Forstrevier Neustadt, aufgestellten und als Anlage beigefügten 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2025.  

4. Begründung:

Gemäß § 48 SächsWaldG sind der Bewirtschaftung von Körperschaftswald periodische 
Betriebspläne, die von der oberen Forstbehörde aufzustellen sind, und jährliche 
Wirtschaftspläne (§ 22 Abs. 2) zugrundezulegen, die sich auf alle wesentlichen 
Wirtschaftsmaßnahmen erstrecken und den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft entsprechen müssen. 

Der jährliche Wirtschaftsplan ist von der oberen Forstbehörde unter Beachtung des 
periodischen Betriebsplanes aufzustellen; er soll einen Vorschlag der Einnahmen und 
Ausgaben erhalten. 

Über den jährlichen Wirtschaftsplan ist von der Körperschaft zu beschließen. Der Beschluss 
ist innerhalb eines Monats der oberen Forstbehörde vorzulegen. 

Hirdina 
Bürgermeister Dienstsiegel 


